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perfonen gelegt werben bürfe. Bei ©ingelhaft ift bag 2eß«

tere unguläffig, m eil bann ber Verfeljr mit ber Außenwelt
ttid)t mehr ber nöthigen Kontrolle unterläge unb in allen

gälten îottten Unternehmer ober Arbeitgeber nicht in un=

mittelbare Berührung mit ben ©efangenen fommen. Ser
Regiebetrieb ber ©trafhaugarbeit ift jeher anbern gorrn ber

Drganifation non ©trafhaugarbeit oorgugiehen unb eg fait
ber Verfetjr, toelc^eit bie Arbeit mit ftc§ bringt, nur burch
bie Vermittlung non Vertoattunggbeamten bor fid) gehen tonnen
unb nie bon (befangenen mit bon Stufjen tommenben Rri«
baten. Sag Sumafj ber Arbeit fott bie Kräfte beS ©e«

fangenen entfprehenb anfpannen, aber feine ©efunbheit nicht
fchäbigen. Viele tommen eben auf bie Vatm beg Verbrecheng,
to eil ihnen bie fittlidje ©nergie fehlt, ihren Gräften gemäß

gu arbeiten. Sag rnufj man ihnen im ©trafhaufe nun
eben fudjen beipbringen, bamit fie nach berbüfjter ©träfe
bie toieber erlangte greiheit nüßtih anptoenben berftehen.
Sänger unterbrochene Uebung erftfjlafft unb eg tonnte, bei

ungenügenber 33efät)äftigung im ©trafhaug, ber ©efangene

nur untauglicher atg er eingebracht tnorben, entlaffen, pr grei=
heit gelangen unb bann noch ertoerbgunfähiger fein atg poor,
©g ift auch tut gntereffe ber (Befangenen nothwenbig, bajj
ihre förpertidjen Kräfte energifch angeftrengt toerben in ber

Richtung ihreg innegehabten ober p erlernenben Verufeg.
Seichtere Arbeiten muffen mit getftigen Anftrengungen Per«

tnüpft toerben unb ber gnbibibualität mögligft angepaßt
toerben. ©g fann auch ber galt borfontmen, baß gerabe
eine anbere atg bie früher auggeübte Vefchäftigung
heitfamer toirit. ©ine Stufjenarbeit, tooburd) bie 3mecfe ber

©trafen atterirt toerben tönnten, ift unpträglich unb barf
baher nicht mehr ftatthaben. ©oß nun bennodi bie Arbeit
mögtihft probuttib geftattet werben, fo müffen bodf bie greife
ber Vrobufte für ben Rîarft gefegt toerben entfprechenb
ben Arbeitgtohnanfäßen ber freien Arbeit, unt nicht bie

©eßteuberfonfurreng p unterftüßen unb fo anbere ©ewerbe«

treibenbe p fchäbigen. Sie höhere Sorge für bag ©emein«

moht tann aber nie unb nimmer alte Konfurreng ber ©traf«
haugarbeit gegenüber bem freien ©rtoerbe augfeßtießen, tooht
aber mogtichft befctjränfen. ©g foltert fobann bei@röffnung
einer Konfurreng bie Arbeiten im ©trafhaufe mit ben gabrU
taten freier Arbeiter mogtichft ing ©teihgewidit gebracht
toerben. ©ingeine (SefchäftSgtoeige, bie gerabe unter ber

Konfurreng ber ©efängnißarbeit p leiben glauben, taffen eg

an lauten Klagen nicht fehlen unb toerben immer tijätige
Anwälte finben, um bei bem ©runbfaße, bafj gebermann'g
Angelegenheit Riemanben tümmert, ein ©etoießt für eine Agi«
tation p erfinben, ohne an bag ©egengetoidjt einer Agitation

p ©unften beg öffentlichen gntereffeg unb Sener bie biefeg

gntereffe pnächft wahren, p appeßiren. ©g wirb nirgenbg
mehr berïannt, bah ueben feetforgerliher Vftege unb ©dpi«
unterriht ein §auptmittel bie Angewöhnung p probuttioer
Arbeit fei, um für jeben Verbüffenben geßefferten Sebengmuth
heraug p fchöpfen. ,§ier in ber erweiterten ©trafanftatt
©t. Safob tönnen meifteng nur medhanifdje ©etoerbggtoeige
in Vetracht tommen, bei benen nur bie gorm beg Raturpro«
butteg ober eineg Rohmateriateg Peränbert wirb, mit ber

Augficht auf ©rfotg im Abfaße. ©g wirb befehiatb bie §otg=
inbuftrie befonberg berücEfichtigt mit bem Vetriebe ber Vau«
unb Riöbetfdjreinerei, ba bieg ©etoerbe fi«h beftänbig unb
ftetig eine Kunbfcßaft erhalten tann unb par gerabe befon«
berg baburch, inbem mehr auf Vorarbeiten für anbere ®e=

werbe Vebacßt genommen wirb, atg auf oietbräuchige unb

fomptigirte Supgmobitien, mehr für Rolftermobet unb innerm
Augbau, mit burcßfdpfttlih 20 SRann. ©benfo biete be=

fdjäftigt bie Vetteibungginbuftrie, befonberg ©dpfter. Sie
©hneiberei Wirb neben girfa 12 fRämtern pr Votttne««

näheret auch wohl noch Kleibermadierinnen geitweife befct)äf=

tigert tönnen in ber 2Beiberabtßeitung. Sie §anbWeberei
wirb burch fdjtoere, p langer §aft oerurtheitte Verbrecher
betrieben, atg eine in ber greiheit nicht mehr befonberg loh»

nenbe, bagegen für bie Anftattgbebürfniffe fetbft günftige Ve=

rufgart, ©onft wirb ba noch Rleerrohrftußri unb Korb«
flechterei, Vuchbinberei, ©attterei, Strohmatten- nnb ©eftedjt«
arbeiten, ©prungfebernwinberei unb nun auch bie fplgfpiilterei
in Verbinbuttg mit ber ©pitalarbeitganftatt, buret) forreftio«
neß beftrafte gnfafjen betrieben, ©ine ©trafanftatt tann
nicht leicht für eine noch nicht erttärte Racßfrage auf Sager
hinparbeiten beginnen für gnbuftriebranchen, bag ift bei

fjanbtoerfern, Wo bie perfönlidfe ArbeitgEraft in ben Vor«
grunb tritt, etwag gang anbereg. ©g brauchen aber befj«

halb Unterneßmer«Arbeiten für nicht ortgübtiche gabrifationg=
gtoeige ©rojjinbuftrießer nicht unter aßen Umftänben augge«
feßtoffen p bleiben. SBelh' neue Vetriebe mit ber 3eit
in unferer Anftatt Untertunft finben werben, hängt gu«

meift Pom 3utoad)g an ©trafßaugfoftgängern ab. ©g Eön=

neu fich immerhin noch neue ©etoerbe bon unferm ©traf«
haugwefen abtöfen, wag woht gu beachten ift unb jebeg

fèanbwerî hat gum ©rternen unb eg gu pftegen in einer fori
hen Anftatt auch feine natürlichen Vorgüge burch eine fcßär«

fere Veauffihtigung atg in ber greiheit, unb eine fparfamere
Augnüßung bon Rohftoffen, eine Angewöhnung, bie fpäter
fetbft in ber greiheit mit ©rfotg gu berwerthen fein bürfte.
Auch bie Ungegogenheit ber Arbeiter fetbft fann hier Weniger

Rahißeit bringen atg in ber greiheit. ©g ift bie ©traf«
haugarbeit oft in gälten atg eine Art Vermitttunggftufe gtori
fhen bem §anbtoerfe unb einer gabrif, atg eine für eigenen

Vebarf unb auch für ben SRarft arbeitenbe §augmanufaftur,
gu betrachten, gebe bernünfiige ©rgiehung hat atg borgeftecri
teg giet hie fpätere ©etbftftänbigfeit beg 3ögtingg im Auge,
in ber Voraugfiht ihrer eigenen, aßmätigen ©ntbehrtichfeit,
fo auch bag ©trafhaug atg bie ©rgießungganftatt gur Vef«
ferung.

lief)er SittfjeretnMnbc.
Osdßitp.)

Sie größte ©orgfatt unb Aufmerffamfeit toenben faft
aße Veamten ber öffentlichen Vibtiotßefen bem Vefdpeiben
ber Vüher gu.

©ie forbern in erfter Reihe mögtihft geringeg Vefdpei«
ben, fo bah her Rapierranb fo breit erhatten bleibt, atg nur
irgenb gutäffig ift. ©g ift in faft aßen öffentlichen Viblio«
thefen fefte Veftimmung, baß ber Vudjbinber ftreng hierauf
gu fehen hat; fhneibet er burch Verfehen ben Ranb gu •

fchmat, fo muß er bag Vudj atg oerborben, erfeßen. SBertß«

boße VSerfe toerben gar nicht befhnitten, fonbern bie Vogen
Werben mit bem Rieffer nah bem heften aufgefhnitten. Auf
biefe Söeife taffen auh oiele Vüherliebbaber ihre 2Berfe

binben, fo bah oft foftbar gebunbene Vüher unbefdpitten
bleiben. Sen Anforberungen ber Schönheit wirb baburdj
niht Rehnung getragen, boh ift bie Vorfiht im tginbticf
auf ben berfotgten 3wecf, fünftigeg tlmbinben gu erteihtern
unb fo bie Vüher bauernb gu erhalten, gang am Sßtaß.

Aßerbingg faßte bag Vuh toenigfteng am oberen Schnitt
gang Wenig befhnitten unb geglättet werben, um bag ©in«
bringen beg ©taubeg gu Oertpten. Aug biefem ©runbe foß«
ten auh bie Schnitte father Vüher, bie befhnitten unb
farbig bergiert finb, ftetg geglättet fein, gfür toerthöoße

Vüher ift ©otbfhnitt gu empfehlen, ba er burd) feine btanfe
feft fhliefeenbe fjtädje befonberg gut bem ©inbringen beg

©taubeg wehrt.
Ilm auh bag innere Vuh mögtihft bauerhaft gu ge=
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Personen gelegt werden dürfe. Bei Einzelhaft ist das Letz-
tere unzulässig, weil dann der Verkehr mit der Außenwelt
nicht mehr der nöthigen Kontrolle unterläge und in allen

Fällen sollten Unternehmer oder Arbeitgeber nicht in un-
mittelbare Berührung mit den Gefangenen kommen. Der
Regiebetrieb der Strafhausarbeit ist jeder andern Form der

Organisation von Strafhausarbeit vorzuziehen und es soll
der Verkehr, welchen die Arbeit mit sich bringt, nur durch
die Vermittlung von Verwaltungsbeamten vor sich gehen können

und nie von Gefangenen mit von Außen kommenden Pri-
vaten. Das Zumaß der Arbeit soll die Kräfte des Ge-

fangenen entsprechend anspannen, aber seine Gesundheit nicht
schädigen. Viele kommen eben auf die Bahn des Verbrechens,
weil ihnen die sittliche Energie fehlt, ihren Kräften gemäß

zu arbeiten. Das muß man ihnen im Strafhause nun
eben suchen beizubringen, damit sie nach verbüßter Strafe
die wieder erlangte Freiheit nützlich anzuwenden verstehen.

Länger unterbrochene Uebung erschlafft und es könnte, bei

ungenügender Beschäftigung im Strafhaus, der Gefangene

nur untauglicher als er eingebracht worden, entlassen, zur Frei-
heit gelangen und dann noch erwerbsunfähiger fein als zuvor.
Es ist auch im Interesse der Gefangenen nothwendig, daß
ihre körperlichen Kräfte energisch angestrengt werden in der

Richtung ihres innegehabten oder zu erlernenden Berufes.
Leichtere Arbeiten müssen mit geistigen Anstrengungen vcr-
knüpft werden und der Individualität mögligst angepaßt
werden. Es kann auch der Fall vorkommen, daß gerade
eine andere als die früher ausgeübte Beschäftigung
heilsamer wirkt. Eine Außenarbeit, wodurch die Zwecke der

Strafen alterirt werden könnten, ist unzuträglich und darf
daher nicht mehr statthaben. Soll nun dennoch die Arbeit
möglichst produktiv gestaltet werden, so müssen doch die Preise
der Produkte für den Markt gesetzt werden entsprechend
den Arbeitslohnansätzen der freien Arbeit, um nicht die

Schleuderkonkurrenz zu unterstützen und so andere Gewerbe-
treibende zu schädigen. Die höhere Sorge für das Gemein-

wohl kann aber nie und nimmer alle Konkurrenz der Straf-
Hausarbeit gegenüber dem freien Erwerbe ausschließen, wohl
aber möglichst beschränken. Es sollen sodann bei Eröffnung
einer Konkurrenz die Arbeiten im Strafhause mit den Fabri-
katen freier Arbeiter möglichst ins Gleichgewicht gebracht
werden. Einzelne Geschäftszweige, die gerade unter der

Konkurrenz der Gefängnißarbeit zu leiden glauben, lassen es

an lauten Klagen nicht fehlen und werden immer thätige
Anwälte finden, um bei dem Grundsatze, daß Jedermann's
Angelegenheit Niemanden kümmert, ein Gewicht für eine Agi-
tation zu erfinden, ohne an das Gegengewicht einer Agitation
zu Gunsten des öffentlichen Interesses und Jener die dieses

Interesse zunächst wahren, zu appelliren. Es wird nirgends
mehr verkannt, daß neben seelsorgerlicher Pflege und Schul-
unterricht ein Hauptmittel die Angewöhnung zu produktiver
Arbeit sei, um für jeden Verbüßenden gebesserten Lebensmuth
heraus zu schöpfen. Hier in der erweiterten Strafanstalt
St. Jakob können meistens nur mechanische Gewerbszweige
in Betracht kommen, bei denen nur die Form des Naturpro-
duktes oder eines Rohmateriales verändert wird, mit der

Aussicht auf Erfolg im Absätze. Es wird deßhalb die Holz-
industrie besonders berücksichtigt mit dem Betriebe der Bau-
und Möbelschreinerei, da dies Gewerbe sich beständig und
stetig eine Kundschaft erhalten kann und zwar gerade beson-
ders dadurch, indem mehr auf Vorarbeiten für andere Ge-
werbe Bedacht genommen wird, als auf vielbräuchige und

komplizirte Luxusmobilien, mehr für Polstermöbel und innerm
Ausbau, mit durchschnittlich 20 Mann. Ebenso viele be-

schäftigt die Bekleidungsindustrie, besonders Schuster. Die
Schneiderei wird neben zirka 12 Männern zur Bottinen-

näherei auch wohl noch Kleidermacherinnen zeitweise beschäf-

tigen können in der Weiberabtheilung. Die Handweberei
wird durch schwere, zu langer Haft verurtheilte Verbrecher
betrieben, als eine in der Freiheit nicht mehr besonders loh-
nende, dagegen für die Anstaltsbedürfnisse selbst günstige Be-
rufsart. Sonst wird da noch Meerrohrstuhl- und Korb-
flechterei, Buchbinderei, Sattlerei, Strohmatten- und Geflecht-
arbeiten, Sprungfedernwinderei und nun auch die HolzspWerei
in Verbindung mit der Spitalarbeitsanstalt, durch korrektiv-
nell bestrafte Jnsaßen betrieben. Eine Strafanstalt kann
nicht leicht für eine noch nicht erklärte Nachfrage auf Lager
hinzuarbeiten beginnen für Jndustriebranchen, das ist bei

Handwerkern, wo die persönliche Arbeitskraft in den Vor-
gründ tritt, etwas ganz anderes. Es brauchen aber deß-
halb Unternehmer-Arbeiten für nicht ortsübliche Fabrikations-
zweige Großindustrieller nicht unter allen Umständen ausge-
schloffen zu bleiben. Welch' neue Betriebe mit der Zeit
in unserer Anstalt Unterkunft finden werden, hängt zu-
meist vom Zuwachs an Strafhauskostgängern ab. Es kön-

nen sich immerhin noch neue Gewerbe von unserm Straf-
Hauswesen ablösen, was wohl zu beachten ist und jedes
Handwerk hat zum Erlernen und es zu Pflegen in einer sol-
chen Anstalt auch seine natürlichen Vorzüge durch eine schär-
fere Beaufsichtigung als in der Freiheit, und eine sparsamere
Ausnützung von Rohstoffen, eine Angewöhnung, die später
selbst in der Freiheit mit Erfolg zu verwerthen sein dürfte.
Auch die Ungezogenheit der Arbeiter selbst kann hier weniger
Nachtheil bringen als in der Freiheit. Es ist die Straf-
Hausarbeit oft in Fällen als eine Art Vermittlungsstufe zwi-
scheu dem Handwerke und einer Fabrik, als eine für eigenen

Bedarf und auch für den Markt arbeitende Hausmanufaktur,
zu betrachten. Jede vernünftige Erziehung hat als vorgesteck-

tes Ziel die spätere Selbstständigkeit des Zöglings im Auge,
in der Vorausficht ihrer eigenen, allmäligen Entbehrlichkeit,
so auch das Strafhaus als die Erziehungsanstalt zur Bes-
seruug.

Ueber Büchereinbiinde.
sSchluß.)

Die größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit wenden fast
alle Beamten der öffentlichen Bibliotheken dem Beschneiden
der Bücher zu.

Sie fordern in erster Reihe möglichst geringes Beschnei-

den, so daß der Papierrand so breit erhalten bleibt, als nur
irgend zulässig ist. Es ist in fast allen öffentlichen Biblio-
theken feste Bestimmung, daß der Buchbinder streng hierauf
zu sehen hat; schneidet er durch Versehen den Rand zu -

schmal, so muß er das Buch als verdorben, ersetzen. Werth-
volle Werke werden gar nicht beschnitten, sondern die Bogen
werden mit dem Messer nach dem Heften aufgeschnitten. Auf
diese Weise lassen auch viele Bücherliebhaber ihre Werke

binden, so daß oft kostbar gebundene Bücher unbeschnitten
bleiben. Den Anforderungen der Schönheit wird dadurch
nicht Rechnung getragen, doch ist die Vorsicht im Hinblick
auf den verfolgten Zweck, künftiges Umbinden zu erleichtern
und so die Bücher dauernd zu erhalten, ganz am Platz.

Allerdings sollte das Buch wenigstens am oberen Schnitt
ganz wenig beschnitten und geglättet werden, um das Ein-
dringen des Staubes zu verhüten. Aus diesem Grunde soll-
ten auch die Schnitte solcher Bücher, die beschnitten und
farbig verziert sind, stets geglättet sein. Für werthvolle
Bücher ist Goldschnitt zu empfehlen, da er durch seine blanke
fest schließende Fläche besonders gut dem Eindringen des

Staubes wehrt.
Um auch das innere Buch möglichst dauerhaft zu ge-
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ftalten, ift bag Umgängen üon tafeln unb anbern Beilagen
mittelft ©birthtgfalgen ©rforbernih- @6enfo ift um ben

Brudj beg legten unb erften Bogeng im Bücfen ein foldjer
galg gu Sieben, ba biefe Bogen in bag Borfep eingeheftet
merben unb baburcp grßherm Srud auggefe^t finb.

Sluf angegebene Slrt gebunbene Bücher bürften mit Slug=

nähme beg 5ßapbbanbeg ben ^öctjften Slnforberuitgeit ent=

fprecpeit, bie fjtnftc^tltdE! ber tQaltbarfeit p ftellen finb; beg=

halb bürfte eg fich empfehlen, bie ©tnbänbe nicht nur für
Bibliotheïen, fonbern ailgemetn fo angufertigeu. Bor allem
foHten bie £>albfrang= unb ^albleberbänbe ohne Unterftfjteb
nur auf tiefem galg angefept unb bie Bünbe bitrcl) bie

Bappbedel gepgen merben. (Bapier=3tg)

Steuer uerftcIUmrev genfterfjalter.
(Segen bag läftige Sluf= unb 3ufdflageit ber fyenfter

bringt bie girma ©alptug in Berlin ©., Slbmiralftr.
18, prattifepe tÇenfterftelïer in ben §anbel, bie toährent ber

turgen 3eit ihrer (Einführung bereits eine bebeutenbe Ber=
breitung erlangt haben unb tooI)I balb in ^augmirtpfchaften,
Somtorg, Bureaug, §ote!g unb SBartefäälen, ©dplgimmern
alg nüplicheg ©eräth fich üerallgemeinern bürften.

Surcp biefeg gnftrument, melcpeg fich bequem unb leicpt
an jebern genfter anbringen läfet, ohne beffen BetoegIidf)feit
irgenbioie p beeinträchtigen, ift man in ber Sage, bie fünfter*
flügel in ben beliebigen Stellungen p befeftigen, fobafe
1) bag läftige
3ufcf)Iagen, fei
eg buret) 2Bin£=

pg ober irgenb
eine anbere

llrfadie, üo!l=

ftänbig augge=
fcploffen ift;

2) bie Süftung
beg 3immerg
mährenb beg

Sageg mie auch

mährenb ber

Bacpt üoK=

ftänbig nach

Bebürfttiß re*
gulirt merben

tann, melcper

Bortheil nicht
tnenig in bie
SBaagfcpaale.

fällt, ba ftetig
guftrßmenbe frifdt)e Snft, namentlich für Sente mit fipenber
Befchäftigung, eine Sebengbebingung ift. Sabei oerbinbet
biefeg gnftrument große Billigfeit mit foliber unb gefepmad*
öotter Singführung, fo bah jebem genfter pr 3«rbe ge=

reichen mirb. Stuf befonbereg Berlangen mirb auch noch

biefem Slpparat ein Bepirfcploh beigefügt, moburih Sinber
unb unbefugte SJkrfonen ani SIuf= unb 3umacpen oerpinbert
merben.

Sie genfterpalter finb entmeber rechte ober linte ,unb
merben bementfprechenb an ber Unten ober rechten ©de beg

genfterrapmeng refp. gliigclg fo angebracht, bah ein auf
bem ©harnier b errichtetes Soth unb ein auf ber Btitte
beg ©cploffeg fomohl mie beg ©harniertheileS mit
gelochter ober gegapnter ©tange e errichtetes Sot ben

Slbftanb ober ©ntfernung üon 27i« rpeiriifche 3oll ober 61

mm hat. Sag ©cploh c mirb an bem genfterflügel unb
bag ©harniertheil mit gelochter ober gephnter ©tange e

hinter bem ©cplof? am genfterrapmen angebracht, mie aug
ber Slbbilbung erfichttid). Sag ©dfloh i mirb über ber ge=

phnten ober gelochten ©tange fo angefchranbt, bah hie le6=

tere burcp bie Deffnung d beg erfteren hinburepgebt. gerner
muh her magreepte Sheil ber eingelaffenen eifert;en genfter»
ede parallel gmifepen ben ©cheibenlöchern hinburepgepen. Sie
Schrauben pr Befeftigung finb nur gemßhnlicpe t0olgfcprau=
ben mit palbrunben Stöpfeu unb richten fich in her Sänge
nach her ©tärte beg ®olgeg ber genfterflügel. SBau be=

ginnt perft mit ber Befeftigung beg ©cparniertheilg mit
©tange, ben man pr Bequemlicpfeit in gmei Sheile burch

öeranggiebett ber Schraube gerlegen tann.
2Bag bie Slnmenbung be» genfterftellerg betrifft, fo ift

hierbei noch bag golgenbe p bemerfen; Surch Srud am
tgebel p mirb ber Stift, melcher in bie Sßcper ber ©tange
eingreift, in bie fjôpe gehoben unb tann ber genfterflügel
in beliebiger Deffnung eingeteilt merben. ©oll bieg üer=

hinbert merben, fo ftedt man ben an ber Seite befinblichen
©tift f in bie Deffnung k, moburch, menn bag ©cploh mit
Begier berfehen ift, Sinbern bag Deffnen faft unmöglich
mirb. gerner tann bag ©chloh fo abgeftellt merben, burdf
Slnmenbung bes ©chlüffelg unb eineg groeiten Socpeg, bah
ber genfterflügel in ber SBeife funttionirt, mie er früher
mar. Sagfelbe gilt bei Slnmenbung ber genfterpalter mit
gephnter ©tange, nur mit bem llnterfchiebe, bah man ben

an bem ©tift befinblichen Srüder in bie Igßpe hebt, ©oll
bag genfter einmal perauggenommen merben, fo gerlegt man
bag ©harniertheil in 2 Sheile. gür obere genfter em»

pfiehlt eg fich, bie mit einer Seite ßerfehenen genfterpalter

p benußen.
Sie girma liefert btefe genftertplter in öerfchiebener

Slugführitng: in Botpguh ober SBeffing. oerfilbert per ©tüd
2 gr. 50; üernidelt, mit gelochter ©tauge 1 gr. 25; Oer»

nidelt, mit gephnter ©tange 1 gr. 15; nur mit gephnter
©tange, ioeih ober fepmarg ladirt 1 gr.

Weite <Scf)eere.

lieber intereffante Beupeiien auf bem ©ebiete beg

Batentmefeng tonnen mir heute bon einer beutfepen @rfinb=

itng berichten, melche fo prattifch unb fo fehr einfepnetbenb
in bie atlgemeinften unb mieptigften §anbhabungen unfereg
Sebeng ift, bah mit ©toi? ber prattifepte Slmeritaner bie @r=

finbung fein eigen nennen möchte. SBenn mir öon allge=
mein einfehneibenb fpredgeu, fo mirb feber guftimmen, menn
er hört, bah bie ©rfinbung bie Berbefferung feber Slrt
©epeere beftrebt. SBunberbar, fagt ber Sefer, mag foil an
nnferen einfachen ©cheeren Bcrbefferunggmertheg fein? Sa
fragen mir ihn, ift er mit feinen Sßapier= unb 3eug- ober

gar Bagel-Scpeeren fo gufrieben, tommt eg nie üor, bah bag

©chueiben fepmer geht, ber ©cpnitt unfauber mirb? Bon ben

©artenfdfeeren gar nicht p reben, bie betanntermahen ben

Sebrbitrfcpen oft üoEftänbig oerboten merben, meil fie bie

©belftämmchen bamit burd) unfaubereg ©chneiben fo leicht
üerberben. Ser gehler atter bisherigen ©cheeren ift, bah fie
fo leicht „quetfepen" ftatt gu Schreiben unb bie mieptige
Berbefferung befteljt naep einer Btittheitung beg Bâtent-
Büreaug Oon Bicparb Süberg in ©örlip barin, baß ein
©cpneibbaden burd) feine eigenthümlidfe gührung nach ber

§anb gn gegogen mirb unb fomit gleicpgeitig eine iägenäpn=
licpe Bemegung maept. geber ©aefmerftänbige mirb fagen:
Sag ift mieber einmal bag 6oIumbug=©i gemefen. Spatfäch=
lieh ift febeg Stnb mit biefer neuen ©epeere im ©tanbe,
fpielenb Schnitte gu ntaepen, bie ein ©rmaepfener mit einer
anberen ©epeere faum gu SCßege bringt unb folcpe ©emalt
äuhert bag flehte Sing, bah man mit Bofenfcpeeren biefer
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stalten, ist das Umhängen von Tafeln und andern Beilagen
mitreist Shirtingfalzen Erforderniß, Ebenso ist um den

Bruch des letzten und ersten Bogens im Rücken ein solcher

Falz zu kleben, da diese Bogen in das Vorsetz eingeheftet
werden und dadurch größerm Druck ausgesetzt sind.

Auf angegebene Art gebundene Bücher dürften mit Aus-
nähme des Pappbandes den höchsten Anforderungen ent-

sprechen, die hinsichtlich der Haltbarkeit zu stellen sind; des-

halb dürste es sich empfehlen, die Einbände nicht nur für
Bibliotheken, sondern allgemein so anzufertigen, Bor allem
sollten die Halbfranz- und Halblederbände ohne Unterschied

nur auf tiefem Falz angesetzt und die Bünde durch die

Pappdeckel gezogen werden, (Papier-Ztg,)

Neuer verstellbarer Fensterhnlter.

Gegen das lästige Auf- und Zuschlagen der Fenster
bringt die Firma Max Salpius in Berlin S,, Admiralstr,
18, praktische Fenstersteller iu den Handel, die während der
kurzen Zeit ihrer Einführung bereits eine bedeutende Ver-
breitung erlangt haben und wohl bald in Hauswirthschaften,
Komtors, Bureaus, Hotels und Wartesäälen, Schulzimmern
als nützliches Geräth sich verallgemeinern dürsten.

Durch dieses Instrument, welches sich bequem und leicht
an jedem Fenster anbringen läßt, ohne dessen Beweglichkeit
irgendwie zu beeinträchtigen, ist man in der Lage, die Fenster-
flügel in den beliebigsten Stellungen zu befestigen, sodaß
1) das lästige
Zuschlagen, sei
es durch Mich-
zug oder irgend

eine andere

Ursache, voll-
ständig ausge-
schlössen ist;

2) die Lüftung
des Zimmers
während des

Tages wie auch

während der

Nacht voll-
ständig nach

Bedürfniß re-
gulirt werden

kann, welcher
Vortheil nicht
wenig in die

Waagschaale.
fällt, da stetig
zuströmende frische Luft, namentlich für Leute mit sitzender

Beschäftigung, eine Lebensbedingung ist. Dabei verbindet
dieses Instrument große Billigkeit mit solider und geschmack-

voller Ausführung, so daß es jedem Fenster zur Zierde ge-
reichen wird. Auf besonderes Verlangen wird auch noch

diesem Apparat ein Vexirschloß beigefügt, wodurch Kinder
und unbefugte Personen am Auf- und Zumachen verhindert
werden.

Die Fensterhalter sind entweder rechte oder linke,und
werden dementsprechend an der linken oder rechten Ecke des

Fensterrahmens resp, Flügels so angebracht, daß ein auf
dem Charnier st errichtetes Loth und ein auf der Mitte
des Schlosses sowohl wie des Charniertheiles mit
gelochter oder gezahnter Stange s errichtetes Lot den

Abstand oder Entfernung von 2^g rheinische Zoll oder 61

inirr hat. Das Schloß o wird an dem Fensterflügel und
das Charniertheil mil gelochter oder gezahnter Stange o

hinter dem Schloß am Fensterrahmen angebracht, wie aus
der Abbildung ersichtlich. Das Schloß i wird über der ge-
zahnten oder gelochten Stange so angeschraubt, daß die letz-
tere durch die Oeffnung ci des ersteren hindurchgeht. Ferner
muß der wagrechte Theil der eingelassenen eisernen Fenster-
ecke parallel zwischen den Scheibenlöchern hindurchgehen. Die
Schrauben zur Befestigung sind nur gewöhnliche Holzschrau-
ben mit halbrunden Köpfen und richten sich in der Länge
nach der Stärke des Holzes der Fensterflügel, Man be-

ginnt zuerst mit der Befestigung des Scharniertheils mit
Stange, den man zur Bequemlichkeit in zwei Theile durch
Herausziehen der Schraube zerlegen kann.

Was die Anwendung des Fensterstellers betrifft, so ist
hierbei noch das Folgende zu bemerken: Durch Druck am
Hebel x wird der Stift, welcher in die Löcher der Stange
eingreift, in die Höhe gehoben und kann der Fensterflügel
in beliebiger Oeffnung eingestellt werden, Soll dies ver-
hindert werden, so steckt man den an der Kette befindlichen
Stift 1 in die Oeffnung st, wodurch, wenn das Schloß mit
Vexier versehen ist, Kindern das Oeffnen fast unmöglich
wird. Ferner kann das Schloß so abgestellt werden, durch

Anwendung des Schlüssels und eines zweiten Loches, daß
der Fensterflügel in der Weise funktionirt, wie er früher
war. Dasselbe gilt bei Anwendung der Fensterhalter mit
gezahnter Stange, nur mit dem Unterschiede, daß man den

an dem Stift befindlichen Drücker in die Höhe hebt, Soll
das Fenster einmal herausgenommen werden, so zerlegt mau
das Charniertheil in 2 Theile, Für obere Fenster em-
psiehlt es sich, die mit einer Kette versehenen Fensterhalter
zu benutzen.

Die Firma liefen diese Fensterhalter in verschiedener

Ausführung: in Rothguß oder Messing, versilbert per Stück
2 Fr, 50; vernickelt, mit gelochter Stange 1 Fr. 25; ver-
nickelt, mir gezahnter Stange 1 Fr. 15; nur mit gezahnter
Stange, weiß oder schwarz lackirt 1 Fr,

Neue Scheere.

Ueber interessante Neuheiten auf dem Gebiete des

Patentwesens können wir heute von einer deutschen Erfind-
ung berichten, welche so praktisch und so sehr einschneidend
in die allgemeinsten und wichtigsten Handhabungen unseres
Lebens ist, daß mit Stolz der praktischte Amerikaner die Er-
findung sein eigen nennen möchte. Wenn wir von allge-
mein einschneidend sprechen, so wird jeder zustimmen, wenn
er hört, daß die Erfindung die Verbesserung jeder Art
Scheere bestrebt. Wunderbar, sagt der Leser, was soll an
unseren einfachen Scheeren Berbesserungswerthes sein? Da
fragen wir ihn, ist er mit seinen Papier- und Zeug- oder

gar Nagel-Scheeren so zufrieden, kommt es nie vor, daß das
Schneiden schwer geht, der Schnitt unsauber wird? Von den

Gartenscheeren gar nicht zu reden, die bekanntermaßen den

Lehrburschen oft vollständig verboten werden, weil sie die

Edelstämmchen damit durch unsauberes Schneiden so leicht
verderben. Der Fehler aller bisherigen Scheeren ist, daß sie

so leicht „quetschen" statt zu Schneiden und die wichtige
Verbesserung besteht nach einer Mittheilung des Patent-
Büreaus von Richard Lüders in Görlitz darin, daß ein
Schneidbacken durch seine eigenthümliche Führung nach der

Hand zu gezogen wird und somit gleichzeitig eine sägenähn-
liche Bewegung macht. Jeder Sachverständige wird sagen:
Das ist wieder einmal das Columbus-Ei gewesen. Thatsäch-
lich ist jedes Kind mit dieser neuen Scheere im Stande,
spielend Schnitte zu machen, die ein Erwachsener mit einer
anderen Scheere kaum zu Wege bringt und solche Gewalt
äußert das kleine Ding, daß man mit Rosenscheeren dieser


	Ueber Büchereinbände [Schluss]

